
 
 
 
 
 
 
 
 

TAGESORDNUNG 

4. Sitzung des Finanzausschusses 
 
Sitzungstermin: Donnerstag, 03.04.2025, 17:30 Uhr 

Ort, Raum: Rathaussaal Rathaus Ribnitz, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten 

 
 

 
Öffentlicher Teil 
 
1| Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Beschlussfähigkeit  
 
 

2| Feststellung der Tagesordnung  
 
 

3| Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 13.02.2025 mit Protokollkontrolle  
 
 

4| Annahme von zwei Einzelspenden in Höhe von 1.200,00 € RDG/BV/FA-25/107 
 
 

5| Annahme von einer Spende in Höhe von 750,00 € RDG/BV/FA-25/108 
 
 

6| Annahme von zwei Einzelspenden in Höhe von 700,00 € RDG/BV/FA-25/109 
 
 

7| Annahme von zehn Spenden in Höhe von 1.750,00 € RDG/BV/FA-25/110 
 
 

8| Annahme von einer Spende in Höhe von 650,00 € RDG/BV/FA-25/111 
 
 

9| Annahme von einer Spende in Höhe von 1.000,00 € RDG/BV/FA-25/112 
 
 

10| Anfragen/Mitteilungen  
 
 

 

Nichtöffentlicher Teil 
 
11| Veräußerung von Liegenschaften RDG/BV/BA-25/114 

 
 

12| Auskünfte/Mitteilungen  
 
 

13| Schließung der Sitzung  
 
 

 



Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/FA-25/107 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
 
 
Annahme von zwei Einzelspenden in Höhe von 1.200,00 € 

Organisationseinheit: 

Finanzverwaltungsamt 
Datum 

13.03.2025 
Verantwortlich: 

Kay Gränitz 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss (Vorberatung) 03.04.2025 Ö 
Hauptausschuss (Entscheidung) 23.04.2025 N 

 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-25/107 
 
Annahme von zwei Einzelspenden in Höhe von 1.200,00 € 
 
Der Hauptausschuss beschließt die Annahme von zwei Spenden in Höhe von 1.200,00 € 
von der Volksbank Vorpommern eG und Jürgen Borbe. 
Sachverhalt 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 Nr. 6 
Hauptsatzung beschließt der Hauptausschuss über die Annahme von Spenden von über 
100,00 € bis 1.000,00 € 
 
Am 12.11.2024 spendeten die Volksbank Vorpommern eG 1.000,00 € und am 23.12.2024 
Jürgen Borbe 200,00 € für die Bibliotheken in Ribnitz-Damgarten.  
Verwendet wurden die Beträge zum Medienankauf. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Haushaltsmäßige Belastung: Ja:  Nein:  X 

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 
Anlage/n 
Keine 
 

TOP 4



Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/FA-25/108 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
 
 
Annahme von einer Spende in Höhe von 750,00 € 

Organisationseinheit: 

Finanzverwaltungsamt 
Datum 

13.03.2025 
Verantwortlich: 

Kay Gränitz 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss (Vorberatung) 03.04.2025 Ö 
Hauptausschuss (Entscheidung) 23.04.2025 N 

 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-25/108 
 
Annahme von einer Spende in Höhe von 750,00 € 
 
Der Hauptausschuss beschließt die Annahme von einer Spende in Höhe von 750,00 € von 
der Firma Gohs GmbH Ribnitz-Damgarten. 
 
Sachverhalt 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 Nr. 6 
Hauptsatzung beschließt der Hauptausschuss über die Annahme von Spenden von über 
100,00 € bis 1.000,00 € 
 
Am 31.05.2024 spendete die Firma Gohs GmbH Ribnitz-Damgarten 750,00 € für die Forst.  
Die Spende wurde für Baumpflanzungen verwendet. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Haushaltsmäßige Belastung: Ja:  Nein:  X 

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 
Anlage/n 
Keine 
 

TOP 5



Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/FA-25/109 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
Annahme von zwei Einzelspenden in Höhe von 700,00 € 

Organisationseinheit: 

Finanzverwaltungsamt 
Datum 

13.03.2025 
Verantwortlich: 

Kay Gränitz 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss (Vorberatung) 03.04.2025 Ö 
Hauptausschuss (Entscheidung) 23.04.2025 N 

 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-25/109 
 
Annahme von zwei Einzelspenden in Höhe von 700,00 € 
 
Der Hauptausschuss beschließt die Annahme von zwei Spenden in Höhe von 700,00 € von 
Frau Helma Mehltretter-Huth und Frau Andrea Hauer von Mauschwitz. 
Sachverhalt 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 Nr. 6 
Hauptsatzung beschließt der Hauptausschuss über die Annahme von Spenden von über 
100,00 € bis 1.000,00 € 
 
Am 12.03.2024 spendeten Frau Helma Mehltretter-Huth 500,00 € und am 06.05.2024 Frau 
Andrea Hauer von Mauschwitz 200,00 € für die Veranstaltung SwingBreeze.  
Das Geld wurde entsprechend verwendet. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Haushaltsmäßige Belastung: Ja:  Nein:  X 

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 
Anlage/n 
Keine 
 

TOP 6



Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/FA-25/110 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
 
 
Annahme von zehn Spenden in Höhe von 1.750,00 € 

Organisationseinheit: 

Finanzverwaltungsamt 
Datum 

13.03.2025 
Verantwortlich: 

Kay Gränitz 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss (Vorberatung) 03.04.2025 Ö 
Hauptausschuss (Entscheidung) 23.04.2025 N 

 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-25/110 
Annahme von zehn Einzelspenden in Höhe von 1.750,00 € 
 

Der Hauptausschuss beschließt die Annahme von zehn Einzelspenden in Höhe von 
1.750,00 €.  
Sachverhalt 
 
Begründung: 
Gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 Nr. 6 
Hauptsatzung beschließt der Hauptausschuss über die Annahme von Spenden von über 
100,00 € bis 1.000,00 €. 
 
Für das Kinder- und Dorffest Tempel gingen folgende Beträge ein: 
am 13.05.2024 von Wendland, Frank-Reiner   100,00 € 
am 23.05.2024 von S-M-D Schrott-Metalle-Dienstleistungen 100,00 € 
    Wolfgang Rapp 
am 24.05.2024 von Nehls, Theodor    100,00 € 
am 29.05.2024 von  HELÜSA GmbH    300,00 € 
am 29.05.2024 von Sahr, Bertel       50,00 € 
am 03.06.2024 von WSM Weidlich Solarmontagen GmbH 250,00 € 
am 03.06.2024 von Renker Maschinendienstleistungs GmbH 150,00 € 
am 05.06.2024 von Agrargenossenschaft Tempel eG  500,00 € 
am 05.06.2024 von Kammel, Uwe     100,00 € 
am 17.07.2024 von Fedortschuk, Roman    100,00 € 
 
Das Geld wurde nach Vorlage von Rechnungen an die FFW Staffel Tempel weitergeleitet. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Haushaltsmäßige Belastung: Ja:  Nein:  X 

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 
Anlage/n 
Keine 

TOP 7



 

TOP 7



Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/FA-25/111 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
 
 
Annahme von einer Spende in Höhe von 650,00 € 

Organisationseinheit: 

Finanzverwaltungsamt 
Datum 

13.03.2025 
Verantwortlich: 

Kay Gränitz 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss (Vorberatung) 03.04.2025 Ö 
Hauptausschuss (Entscheidung) 23.04.2025 N 

 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-25/111 
 
Annahme von einer Spende in Höhe von 650,00 € 
 
Der Hauptausschuss beschließt die Annahme von einer Spende in Höhe von 650,00 € von 
der Firma JW Holding GmbH. 
 
Sachverhalt 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 Nr. 6 
Hauptsatzung beschließt der Hauptausschuss über die Annahme von Spenden von über 
100,00 € bis 1.000,00 € 
 
Am 01.11.2024 spendete die Firma JW Holding GmbH 650,00 € für die Feuerwehr Ribnitz-
Damgarten.  
Das Geld wurde entsprechend verwendet. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Haushaltsmäßige Belastung: Ja:  Nein:  X 

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 
Anlage/n 
Keine 
 

TOP 8



Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/FA-25/112 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
 
 
Annahme von einer Spende in Höhe von 1.000,00 € 

Organisationseinheit: 

Finanzverwaltungsamt 
Datum 

13.03.2025 
Verantwortlich: 

Kay Gränitz 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss (Vorberatung) 03.04.2025 Ö 
Hauptausschuss (Entscheidung) 23.04.2025 N 

 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-25/112 
 
Annahme von einer Spende in Höhe von 1.000,00 € 
 
Der Hauptausschuss beschließt die Annahme von einer Spende in Höhe von 1.000,00 € von 
der Fördergesellschaft des Lions-Club Ribnitz-Damgarten e.V. 
 
Sachverhalt 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 9 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 Nr. 6 
Hauptsatzung beschließt der Hauptausschuss über die Annahme von Spenden von über 
100,00 € bis 1.000,00 € 
 
Am 17.06.2024 spendete die Fördergesellschaft des Lions-Club Ribnitz-Damgarten e.V. 
1.000,00 € für die Veranstaltung „100% Sport%“.  
Das Geld wurde entsprechend verwendet. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Haushaltsmäßige Belastung: Ja:  Nein:  X 

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 
Anlage/n 
Keine 
 

TOP 9
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